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halten. Selbſtverſtändlich können die Provinziale in jenen Städten,
Häuſer thre Ordens ſich befinden, einen threr Religioſen mit

der geiſtlichen Obſorge der Conſcribierten betrauen, aben aber die
Verbindlichkeit, dem Biſchof des Ortes 1  3  ber ihre dortſelbſt Militär—⸗
dienſt leiſtenden Ordenseleven Nachricht zu geben

5 Wer nach vollendetem Militärdienſt den Beruf bewahrt
und eine entſprechende Aufführung den Tag gelegt hat, ird
In den en wiederum Ugelaſſen, hat aber allererſt geiſtliche
ebungen zu halten und kann zur feierlichen Profeſs oder den
höheren Weihen nur nach Ablauf von wenigſtens einem Jahr zu⸗
gelaſſen werden; während dieſer Probezeit für ihre Standhaftigkeit
en ſie entweder Im Profeſshauſe oder einem anderen rte von
renger klöſterlicher Diſciplin Unter Leitung eines Jahren und
Sitten reifen Ordensmanne Beweiſe threr Tugend geben und die
heiligen Studien fortſetzen. Größte Vorſicht iſt jenen gegenüber ge⸗
ordert, E＋ des Einjährig⸗Freiwilligendienſtes die gewöhnliche
länger ausgedehnte Dienſtzeit hinter ſich aben Für alle aber ſind
gefordert die Ittérae téstimoniales von elte jener Biſchöfe, mn
deren iöceſen ſie wenigſtens drei onate lang verweilt ſind; die
Vorſchriften der heiligen Canones betreff jener Defecte, welche die
Irregularität nach ſich ziehen, leiben In voller Kraft und muſs für
jeden einzelnen eventuellen Fall Uum päpſtliche ispenſe nachgeſucht
werden.

60 Die orſichtsmaßregeln Unter Nr 40. kommen auch für
jene un Anwendung, we nach der heiligen Profeſs oder nach den
heiligen Weihen für eine beträchtliche Zeit zum Militärdienſt eran⸗

wurden.
7⁰ In Ausnahms⸗ oder nicht vorhergeſehenen 0  en müſſen

die Ordens⸗Generalobern behufs ähnlicher eiſungen oder Aus⸗
nahmen dieſe heilige Congregation ſich wenden.

alzburg. IDr U N, Theologie-Profeſſor
MIII (Todtenſcheine [Matrilduplicate Über Mi:

litärperſonen Die Erläſſe der Regierung über officielle
Einſendung von Todtenſcheinen, enn eine Im Militärverbande
ſtehende Perſon geſtorben iſt, drücken ſich nicht immer derart be⸗
ſtimmt aus, daſs der Eſer ogleich Im Reinen ſein könnte, ob nicht
durch neuere Beſtimmungen ältere Vorſchriften abgeändert oder ganz
außer Geltung geſetzt werden. Dieſe Ausſage kann namentlich auf
den Erla des Miniſteriums de Innern Im Einvernehmen
mit dem Miniſterium für Cultus und Unterricht und mit dem Mi
niſterium für Landesvertheidigung vom Februar 1880,
bezogen werden. Dieſer Erlaſs ſpricht nämlich von „Sterbefällen
der dem Militär⸗-, beziehungsweiſe Landwehrſtande angehörenden
Individuen“ ganz allgemein, ohne die eiſeſte Andeutung des Um⸗
ſtandes zu machen, ob der Verſtorbene der Militärſeelſorge unter⸗
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an oder nicht und verordnet, wieder ebenſo allgemein, die „Todten⸗
ſcheine gebürenfrei ſofor unmittelbar dem Gemeindevorſteher des
Tte zuzuſenden, das betreffende Individuum geſtorben iſt“
Darnach ollte man meinen, daſs die älteren Vorſchriften u  1  ber Zu
endung von Todtenſcheinen das Platzeommando keine Geltung
mehr aben Beſtimmter nd mit älteren Vorſchriften beſſer har⸗
monierend autet das Cireular des Kriegsminiſteriums vom

Juli 1887 Es unterſcheide wiſchen Todesfällen in und außer⸗
halb des Rayons der durch einen Militär oder ſubſidiariſch durch
den Civilpfarrer geführten Militärſeelſorge, ſpri überhaupt nuLr
von Perſonen, die der Militärſeelſorge unterſtehen und verordnet.
daſs Matrikenauszüge ate U  43  ber eburten, Copulationen und
Sterbefälle, inſowei ſie der Militärſeelſorge unterſtehende erſonen
etreffen, durch den die Militärſeelſorge ſubſidiariſch führenden ivi
farrer Qr das Platzeommando abzugeben ſind; Matrikausweiſe ber
Todesfälle ſolcher erſonen können dem ilitärſpital-Commando
zugeſendet werden, enn ein ſolches Im rte beſteht.

Vergleicht man Erläſſe, ſo elangt man dem Schluſſe,
daſs der Erlaſs vom ahre 880 nur der Militärſeelſorge nicht
unterſtehende Perſonen Im Auge habe, auf erſonen aber, die der
Militärſeelſorge Unterſtehen. ſich n dem Falle eziehen könne,
enn ſie außerhalb des Rayons der Militär⸗(Garniſon⸗)Seelſorge
geſtorben ſind Vd man muſs agen, daſs Todtenſcheine N  ber außer
halb de Rayons der Militärſeelſorge (gleichviel, ob ſie von einem
ilitärgeiſtlichen oder von einem Civilpfarrer geführ wir ver
orbene der Militärſeelſorge unterſtehende Perſonen nicht dem
Gemeindevorſteher, ondern dem die Militärſeelſorge führenden rieſter
zuzuſenden ſind Denn eS el ausdrücklich In 4, A *
Kriegsminiſterial⸗Erlaſſes vom ahre 1887 „Die Matrikelfälle,
2 ſich außerhalb des Amtsſitzes des zuſtändigen Militärgeiſtlichen
ergeben, in wenn eS nicht eine Trauung betrifft) bei dem daſelbſt“
(d Im Garniſonsorte) „befindlichen Militärgeiſtlichen oder ſubſidi⸗
ariſchen Civilſeelſorger anzumelden, welcher auch den Matrikelauszug
ausfertigt und das betreffende Stationscommando überſendet.“

Dieſe Beſtimmung harmoniert durchaus mit dem Erlaſſe des
Miniſteriums de Innern vom Auguſt 1886, 7191

1884, wodurch verordnet wird, daſs Beſcheinigungen ber bei
fremden Parochianen vollzogene und in die Pfarrmatrik ohne Reihen⸗
zahl einzutragende Functionen binnen acht agen den eigenen
Seelſorger der betreffenden Perſonen einzuſenden ſind und dieſer ſie
mit Reihenzahl In eine atrik aufzunehmen

Was über die Todtenſcheine der Militärſeelſorge unterſtehenderMänner gilt, hat ſeine Geltung auch von den Tauf und Todten⸗
cheinen (Duplicaten) ihrer Kinder und den Todtenſcheinen ihrer
Frauen, enn ſie In einer militäriſchen Ehe erſter Art lebten
(reſpective leben), da auch dieſe der Militärſeelſorge unterſtehen.
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Demnach beſchränkt ſich das durch Miniſterial⸗Erlaſs vom
Februar 1880 angeordnete Abgeben von Todtenſcheinen 53  ber

„dem Militär⸗, beziehungsweiſe Landwehrſtande angehörende In  di
viduen“ den Gemeindevorſteher nUur auf jene Im Militärberbande
chende Männer, der Militärſeelſorge nicht Unter
ſtehen, wie ſie auch n der dieſem Erlaſſe 77 zur iſſenſchaft und
geeigneten Verſtändigung der Gemeinden beigefügten Anordnung“
angeführt erſcheinen, nämlich auf uneingereihte Recruten,
Beurlaubte, Reſervemänner und Landwehrmänner. niter
den „Beurlaubten“ können jedenfalls nUuL auernd Beurlaubte
emeint ſein, da 10 zeitlich Beurlaubte der Militärſeelſorge Unter
ſtehen und ihr Todtenſchein ſchri aus der Matrik) dem zuſtändigen
ilitärſeelſorger als dem eigenen Pfarrer entweder direct oder durch
das Stationscommando zuzuſenden iſt 0 der Erla vom
ahre 1880 ausdrücklich geſagt, daſs bloß jene „dem Militär⸗
bezw Landwehrſtande angehörenden Individuen“ im Auge habe, welche
der Militärſeelſorge nicht unterſtehen: ſo bare ſo mancher Confuſion
und Verlegenheit, der durch ſeinen zu allgemeinen Wortlaut Anlaſs
gegeben wurde, vorgebeugt wor

Zum Schlu noch eine kleine Bemerkung: Da weder der Erla
vom Vũ  ahre 1880, noch jener vom ahre 1887 von dem Ergänzungs⸗
bezirks⸗Commando als jene elle, welcher Matrikenfälle mitzutheilen
ären, Erwähnung thut ſo ſind ältere Anordnungen, nach welchen
Iun gewiſſen Fällen Matrikenſcheine dieſer Militärbehörde zuzuſenden
waren, als nich mehr geltend anzuſehen.

Als kurzes Reſumé ergibt
Todtenſcheine (Matrikduplicate) über Im Militärverbande

ſtehende, aber der Militärſeelſorge nicht unterliegende Männer
werden dem Gemeindevorſteher jenes Ortes übergeben, In welchemder Mann geſtorben iſt

Stirbt enn der Militärſeelſorge unterſtehender ann (ein
ind, eine Frau In Ehen erſter Art) Im Rayon der von einem
Civilpfarrer verwalteten Militärſeelſorge, ſo iſt der Matrikfall
das Platzeommando (reſpective Militärſpital⸗Commando) zu ſenden.Stirbt ein der Militärſeelſorge Unterſtehender außer dem
0  n der Militärſeelſorge (dasſelbe gilt von Geburts⸗ Und Todes⸗
en der Kinder und den Todesfällen der Frauen bei Ehen erſter
Art) ſo hat der begrabende oder Quſfende Seelſorger dieſen atrik—
fall ohne Reihenzahl einzutragen und ern uplica den Fu⸗
ſtändigen Militärſeelſorger (gleichviel ob CS ern Militärgeiſtlicheroder der ſubſidiariſche Civilpfarrer iſt) binnen acht agen ſenden.
Dieſer chreibt den Fall In ſeine atrik mit Reihenzahl. Der die
Militärſeelſorge ſubſidiari führende Civilpfarrer chickt ern Du
plicat an das Stations⸗(Platz⸗)Commando.

Budweis. Dr Anton E, Ehrendomh X U Profeſſor.


